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Satzung des Vereins „Leben mit Kindern – Mütterzentrum Bergedorf e.V.“

§ 1
Name und Rechtsform

1. Der Verein führt den Namen „Leben mit Kindern – Mütterzentrum Bergedorf“ (im folgenden MB genannt) mit dem Zusatz e.V. nach Eintragung im Vereinsregister.

2. Der Verein „MB“ hat seinen Sitz in Hamburg und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen. 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Gemeinnützigkeit

1. Der Verein „MB“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein “MB“ ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke

2. Mittel des Vereins „MB“ dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins „MB“. Die Mitglieder erhalten bei Ausscheiden, Auflösen oder Aufhebung des Vereins „MB“ keine Anteile oder Vergütungen.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins „MB“ fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Zweck

1. Der Verein „MB“ soll in Bergedorf einen Ort der Begegnung schaffen und fördern, an dem Frauen und Kinder stets willkommen sind. Hier sollen Mütter ihre unfreiwillige Isolation verlassen können, um miteinander zu reden, voneinander zu lernen und sich mit ihrem Wissen, ihrem Können und ihren Erfahrungen auszutauschen. So stärken sie ihr Selbstbewusstsein, indem sie ihre verschiedenen Talente und Qualifikationen für sich selbst und andere sinnvoll einsetzen.

Dies soll insbesondere erreicht werden durch:

· durchgehende Öffnungszeiten als Kommunikationszentrum

· eine gute Kinderbetreuung

· ein freies Angebot von Kursen, um hauswirtschaftliche, kreative und intellektuelle Fähigkeiten (z.B. Kurse zur politischen Bildung und zur beruflichen Weiterbildung) zu erweitern.

· gegenseitige Beratungen in allgemeinen Lebensfragen (z. B. psychosozialen Problemen und zu Erziehungsschwierigkeiten)

· alle Tätigkeiten sollen möglichst nach dem Prinzip „Laien für Laien“ verrichtet werden. 

Der Verein ist weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden.

§ 4
Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann eine natürliche oder juristische Person werden, die bereit ist, den Zweck des Vereins zu unterstützen.

2. Der Eintritt erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung und Annahme durch den Vorstand.

3. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

4. Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Erklärung wird mit einer Frist von zwei Wochen zum Ende des Halbjahres (Ende Juni, Ende Dezember) wirksam, in dem sie dem Vorstand zugeht.

5. Aus wichtigem Grund kann überdies ein Mitglied durch Beschluß der Mitgliederversammlung von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. Diesem Mitglied muß vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechenschaft gegeben werden.

§ 5
Beiträge

1. Über Beitragspflicht und Beitragshöhe entscheidet die Mitgliederversammlung.

2. Die Beiträge sind wahlweise halbjährlich oder jährlich zu zahlen. Die Beiträge sind fällig bei jährlicher Zahlungsweise bis Ende Januar, bei halbjährlicher Zahlung bis Ende Januar und Ende Juli.

§ 6
Organe

1. Der Verein „MB“ hat folgende Organe

· Mitgliederversammlung

· Vorstand

2. Über die Beschlüsse der Organe sind Protokolle anzufertigen, die von der Protokollführung zu unterzeichnen sind.

§ 7
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung des Vereins „MB“ wird mindestens einmal im Kalenderjahr mit einer Frist von nicht weniger als zwei Wochen unter Angabe einer Tagesordnung schriftlich vom Vorstand einberufen. 

2. Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder des Vereins dies unter Angabe der Beratungspunkte schriftlich beantragen.

3. Die Mitgliederversammlung ist nach ordnungsgemäßer Einberufung in jedem Falle beschlußfähig. Beschlüsse werden in der Regel mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

4. Anträge auf Satzungsänderungen oder der Antrag auf Auflösung des Vereins oder der Ausschluß eines Mitgliedes von der Mitgliedschaft können nur zur Abstimmung gestellt werden, wenn diese Anträge als Tagesordnungspunkt in der Einladung mitgeteilt worden sind. Zur Annahme der Anträge auf Satzungsänderung und Auflösung des Vereins und Ausschluss eines Mitgliedes ist eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich.

5. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand.

6. Die Mitgliederversammlung berät auf der Grundlage eines Jahresberichts, den der Vorstand vorlegt, über Aktivitäten des Vereins „MB“ und die Grundzüge seines Arbeitsprogramms.

§ 8
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus einem Gremium von mindestens drei Frauen oder Männern. Die Vorstandsfrauen und/oder –männer vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind jeweils nur zu zweit vertretungsberechtigt.

2. Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Der amtierende Vorstand bleibt solange im Amt,bis ein neuer gewählt ist.

3. Der Vorstand ist an die Weisungen der Mitgliederversammlung gebunden und führt die Geschäfte des Vereins „MB“. 

4. Die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt und sind öffentlich.

§ 9
Auflösung

1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins „MB“ oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen an eines der Bestehenden Mütterzentren, dessen Gemeinnützigkeit nachgewiesen ist, oder an einen gemeinnützigen Träger mit ähnlicher Zielsetzung. Die letzte Mitgliederversammlung benennt den begünstigten Träger.

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf  bezüglich der Verwendung noch vorhandener Vermögenswerte vor seiner Ausführung der Zustimmung des zuständigen Finanzamtes.

Stand: 05.01.2009 


